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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 

Bohr- und Zerspanungsemulsion 
1.1. Produktidentifikator 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten 
wird 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs 
Metallbearbeitungstoffe 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
plus6 Werkzeuge GmbH & Co.KG Firmenname: 
Gewerbepark 9 Straße: 
DE-06917 Jessen Ort: 

Telefon: +49(0)3877/95747-60 Telefax: +49(0)3877/95747-62 
E-Mail: info@plus6.de 

Ulrike Steinke Ansprechpartner: +49(0)3877/95747-60 Telefon: 
E-Mail: info@plus6.de 

www.plus6.de Internet: 
Sicherheitsdatenblätter / Datenmanagement Auskunftgebender Bereich: 
Die Nummer der Gesellschaft ist nur zu Bürozeiten besetzt: +49(0)5221-10227-30 
(8:00 - 17:00 Uhr) 

1.4. Notrufnummer: 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. 
2.2. Kennzeichnungselemente 

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

EUH208 Enthält Trimethyl-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-triethanol. Kann allergische Reaktionen 
hervorrufen. 

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische 

Hinweis zur Kennzeichnung 
Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]. 

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. 
2.3. Sonstige Gefahren 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2. Gemische 

Ungefährliche Inhaltsstoffe: FETTALKOHOLALKOXYLAT  1 -< 5% 
Chemische Charakterisierung 
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Gefährliche Inhaltsstoffe 
Anteil Bezeichnung CAS-Nr. 

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr. 
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (vgl. Butyldiglykol) 1 -< 5 % 
203-961-6 603-096-00-8 01-2119475104-44 
Eye Irrit. 2; H319 

25254-50-6 Trimethyl-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-triethanol 0,5 - < 1 % 
246-764-0 
Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1; H302 H315 H319 H317 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16. 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Kontaminierte Kleidung wechseln. 
Allgemeine Hinweise 

Betroffene an die frische Luft bringen. Betroffene in Ruhelage bringen und warm halten. 
Nach Einatmen 

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit: Wasser und Seife. Bei andauernden Beschwerden Arzt 
aufsuchen. 

Nach Hautkontakt 

Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen. 
Ärztliche Behandlung notwendig. 

Nach Augenkontakt 

Reichlich Wasser, möglichst mit Aktivkohle, trinken lassen. Vorsicht bei Erbrechen: Aspirationsgefahr! 
Nach Verschlucken 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Symptomatische Behandlung. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

Schaum. Trockenlöschmittel. Kohlendioxid (CO2). 
Geeignete Löschmittel 

Wasservollstrahl. 
Ungeeignete Löschmittel 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Explosions- und Brandgase nicht einatmen. 

Im Brandfall: Umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. 
5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 

Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen. 
Zusätzliche Hinweise 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
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6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

Persönliche Schutzausrüstung tragen. 

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 
6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. 
6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln. 
6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
Hinweise zum sicheren Umgang 

Das Produkt ist nicht: Brennbar. 
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Nur im Originalbehälter lagern. Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Behälter 
nach Produktentnahme immer dicht verschließen. 

Anforderungen an Lagerräume und Behälter 

Schützen gegen: Hitze. UV-Einstrahlung/Sonnenlicht. 
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen 

12 Lagerklasse nach TRGS 510: 
7.3. Spezifische Endanwendungen 

Technisches Merkblatt beachten. 
ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 
Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900) 

Spitzenbegr. F/m³ mg/m³ ppm Bezeichnung CAS-Nr. Art 
1,5(I) 10 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 112-34-5 67 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. 
Schutz- und Hygienemaßnahmen 

Dicht schließende Schutzbrille. 
Augen-/Gesichtsschutz 

Handschutz: NBR (Nitrilkautschuk). Die erforderlichen Schutzhandschuhe sind durch Angabe des 
Handschuhmaterials und der Durchdringungszeit des Handschuhmaterials in Abhängigkeit von Stärke und Dauer 
der dermalen Exposition zu spezifizieren. 

Handschutz 

Zum Schutz vor unmittelbarem Hautkontakt ist Körperschutz (zusätzlich zur üblichen Arbeitskleidung) erforderlich. 
Körperschutz 

Bei sachgemäßer Verwendung und unter normalen Bedingungen ist ein Atemschutz nicht erforderlich. 
Atemschutz 
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hellbraun 
flüssig Aggregatzustand: 

Farbe: 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

 

Mineralöl. Geruch: 
Prüfnorm 

pH-Wert: 9,2 - 9,8 DIN 51369 
Zustandsänderungen 

100 °C Siedebeginn und Siedebereich: 
Dichte (bei 20 °C): 0,92 g/cm³ 
Wasserlöslichkeit: emulgierbar 
Dyn. Viskosität: 
  (bei 20 °C) 

110 mPa·s 

4% Lösemittelgehalt: 
9.2. Sonstige Angaben 

Keine Daten verfügbar Festkörpergehalt: 
 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 
Keine Daten verfügbar 

10.2. Chemische Stabilität 
Keine Daten verfügbar 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und Handhabung. 

Keine Daten verfügbar 
10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Oxidationsmittel. Säure, konzentriert. 
10.5. Unverträgliche Materialien 

Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dämpfen führen. 
10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

Akute Toxizität 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
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Bezeichnung CAS-Nr. 
Spezies Dosis Methode Expositionswege Quelle 

112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (vgl. Butyldiglykol) 
Ratte LD50 5660 mg/kg oral 
Kaninchen LD50 4120 mg/kg dermal 

25254-50-6 Trimethyl-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-triethanol 
Ratte. LD50 803 - 1151 

mg/kg 
OECD-RL 401 oral 

Ratte. LD50 > 2000 mg/kg OECD-RL 402 dermal 
inhalativ (4 h) Aerosol LC50 2 mg/l Ratte. OECD-RL 436 

Reiz- und Ätzwirkung 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Sensibilisierende Wirkungen 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Schwerwiegende Wirkungen nach wiederholter oder längerer Exposition 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Aspirationsgefahr 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
12.1. Toxizität 

Keine Daten verfügbar 
CAS-Nr. Bezeichnung 

[h] | [d] Aquatische Toxizität Methode Dosis Quelle Spezies 
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (vgl. Butyldiglykol) 112-34-5 
Akute Algentoxizität ErC50 > 100 mg/l Scenedesmus sp. 
Akute Crustaceatoxizität 48 h EC50 > 100 mg/l Daphnia magna 
Trimethyl-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-triethanol 25254-50-6 
Akute Fischtoxizität 96 h OECD-RL 203 LC50 > 100 mg/l Oncorhynchus mykiss 

(Regenbogenforelle) 
Akute Algentoxizität 72 h OECD-RL 201 ErC50 3,9 mg/l 
Akute Crustaceatoxizität 48 h OECD-RL 202 EC50 29 mg/l Daphnia magna 
Fischtoxizität NOEC 100 mg/l 4 d Oncorhynchus mykiss 

(Regenbogenforelle) 
OECD-RL 203 

Crustaceatoxizität NOEC 11 mg/l 2 d Daphnia magna OECD-RL 202 
Akute Bakterientoxizität   (25,31 - 33,52 mg/l) OECD-RL 201 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 
Keine Daten verfügbar 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 
Keine Daten verfügbar 
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Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser 
Log Pow Bezeichnung CAS-Nr. 

112-34-5 0,56 (25°C) 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol (vgl. Butyldiglykol) 
25254-50-6 -0,611 Trimethyl-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-triethanol 

Keine Daten verfügbar 
12.4. Mobilität im Boden 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Keine Daten verfügbar 

Keine Daten verfügbar 
12.6. Andere schädliche Wirkungen 

Das Produkt wurde nicht geprüft. Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.  
Wassergefährdungsklasse: schwach wassergefährdend (WGK 1) 

Weitere Hinweise 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 
Empfehlung 

Der Abfall ist bis zu einer Verwertung getrennt von anderen Abfallarten zu halten. 
Abfallschlüssel Produkt 

120109 Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen 
Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen; Abfälle aus Prozessen der mechanischen 
Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und 
Kunststoffen; halogenfreie Bearbeitungsemulsionen und -lösungen 
Als gefährlicher Abfall eingestuft. 

Abfallschlüssel Produktreste 
Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen 
Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen; Abfälle aus Prozessen der mechanischen 
Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und 
Kunststoffen; halogenfreie Bearbeitungsemulsionen und -lösungen 
Als gefährlicher Abfall eingestuft. 

120109 

Abfallschlüssel ungereinigte Verpackung 
Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und Schutzkleidung (a. n. g.); 
Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle); Verpackungen, 
die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 
Als gefährlicher Abfall eingestuft. 

150110 

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 
Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Landtransport (ADR/RID) 

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. 
Sonstige einschlägige Angaben zum Landtransport 

Binnenschiffstransport (ADN) 

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. 
Sonstige einschlägige Angaben zum Binnenschiffstransport 

Seeschiffstransport (IMDG) 
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Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. 
Sonstige einschlägige Angaben zum Seeschiffstransport 

Lufttransport (ICAO) 

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. 
Sonstige einschlägige Angaben zum Lufttransport 

14.5. Umweltgefahren 
nein UMWELTGEFÄHRDEND:  

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Keine Daten verfügbar 

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code 
Keine Daten verfügbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 
oder das Gemisch 

Nationale Vorschriften 
1 - schwach wassergefährdend Wassergefährdungsklasse: 
WGK-Selbsteinstufung Status: 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 
Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt. 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
EUH208 Enthält Trimethyl-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-triethanol. Kann allergische Reaktionen 
hervorrufen. 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext) 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von 
Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. 

Weitere Angaben 

(Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 
entnommen.) 
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